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Norm

StGB §94 Abs1

Rechtssatz

Ein Verletzter ist nicht erst dann objektiv hilfsbedürftig, wenn bei ihm Vorkehrungen zur Abwehr eines (weiteren)

Schadens für Leib und Leben erforderlich sind, sondern schon dann, wenn es auch nur einer Maßnahme zur

Erleichterung seiner Lage und zur Linderung seiner Schmerzen bedarf.
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